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Nutzungsbedingungen für den Gemeindebus 
Evangelische Kirchengemeinde Wiehl 

Präambel 
Der Gemeindebus der Evangelischen Kirchengemeinde Wiehl wurde durch den 
Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Wiehl angeschafft und der 
Kirchengemeinde zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Er dient ausschließlich der 
Unterstützung der gemeindlichen Arbeit. Die Nutzung im Sinne der Kinder- und 
Jugendarbeit hat Priorität. Außergemeindliche Nutzungen bedürfen der vorherigen 
Abstimmung mit dem Förderverein. 

§ 1 Nutzungsberechtigte 
Nutzungsberechtigt sind Mitglieder, Gruppen, Kreise und Einrichtungen der 
Evangelischen Kirchengemeinde Wiehl sowie der CVJM Wiehl und der CVJM 
Oberwiehl. 

§ 2 Buchung und Zeitrahmen 
Anfragen zur Nutzung des Gemeindebusses sollen in der Regel bis zu 14 Tage im 
Voraus an die Kontaktperson (§8) erfolgen. Ausgenommen hiervon sind 
längerfristig absehbare Termine wie zum Beispiel Freizeiten, Handball-
Meisterschaften, Kongresse oder vergleichbare Veranstaltungen. Buchungen, die 
mehr als zwei Wochen im Voraus vorgenommen werden, erfolgen insofern ohne 
Gewähr, als dass kurzfristige Nutzungen im Rahmen der gemeindlichen Arbeit eine 
höhere Priorität genießen können.  

Bei Überschreitung des vereinbarten Nutzungszeitraums ist die Kontaktperson 
unverzüglich zu informieren; zusätzlich ist eine Information an das Gemeindebüro, 
unter Wiehl@ekir.de zu übermitteln. 

§ 3 Kosten 
Der Förderverein kommt für die laufenden Kosten auf (Steuern, Versicherungen, 
Inspektion, Reparaturen, …). Tank- und Reinigungskosten gelten nicht als laufende 
Kosten gemäß diesem Absatz.  
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§ 4 Fahrerregelungen 
Die Nutzung des Gemeindebusses ist ausschließlich eingewiesenen Personen gestattet.  
Die fahrzeugführende Person muss ein Mindestalter von 21 Jahren erreicht haben.  
Bei Übernahme des Fahrzeugschlüssels ist ein gültiger Führerschein vorzuweisen.  
Die Nutzungsbedingungen liegen im Gemeindebüro und im Gemeindebus zur Einsicht 
aus. Die Kenntnisnahme der Nutzungsbedingungen sind von der ausleihenden Person 
im Rahmen der Übernahme des Fahrzeugs zu bestätigen. 
Bei längeren Fahrten soll eine weitere Fahrerin oder ein weiterer Fahrer zur 
Ablösung zur Verfügung stehen. 

§ 5 Nutzung, Sicherheit und Verantwortung 
Eine private Nutzung des Gemeindebusses ist nicht gestattet. 
Das Reiseziel des Fahrzeugs ist gemäß der Anfrage / Buchung fest vorgegeben und 
nicht variabel. Abweichungen von diesem sind nur nach Rücksprache mit der 
Kontaktperson §8 möglich. Während der Nutzung ist stets auf eine sichere 
Personenbeförderung zu achten, insbesondere bei der Beförderung von Kleinkindern. 
Benötigte Kindersitze sind eigenständig mitzubringen. Sämtliches Zubehör wie 
Notfall- oder Reparatursets sind pfleglich zu behandeln und gegebenenfalls zu 
ersetzen. 

§ 6 Fahrzeugrückgabe (Reinigung, Betankung und Fahrtenbuch) 
Nach jeder Nutzung ist der Gemeindebus vollgetankt und bei Bedarf von innen 
sowie außen gereinigt zurückzugeben. Abweichungen hierzu sind mit der 
Kontaktperson §8 abzustimmen  
Die Tankkarte darf ausschließlich für Fahrten der Kinder- und Jugendarbeit sowie 
für Handballspiele von unter 18-Jährigen genutzt werden. Bei Fahrten mit Gruppen 
Erwachsener sind die Tankkosten von diesen zu tragen.  
Jede Fahrt ist vollständig und wahrheitsgemäß im Fahrtenbuch zu 
dokumentieren. 

§ 7 Störungen, Schäden und Unfälle 
Sollte der Gemeindebus nicht fahrbereit sein oder während der Nutzung Probleme 
auftreten, ist umgehend die Kontaktperson sowie das Gemeindebüro zu 
informieren. Gleiches gilt bei Unfällen oder Schäden am Fahrzeug. 
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§ 8 Kontaktperson 
Kontaktperson für alle Anfragen sowie für die Koordination der Nutzung des 
Gemeindebusses ist der Küster/ die Küsterin der Evangelischen Kirchengemeinde 
Wiehl und im Vertretungsfall die Mitarbeitenden des Gemeindebüros.  

Aktuelle Kontaktdaten:  
Jana Van Lenten ; jana.van_lenten@ekir.de ; +49 1514 4947707 

§ 9 Abweichungen von den Nutzungsbedingungen  
Sollten im Einzelfall Abweichungen von den Nutzungsbedingungen erforderlich 
sein, so müssen diese mit dem Förderverein abgestimmt und von diesem genehmigt 
werden.  

Versionierung und Änderungshistorie 
Version Datum Änderung 

1.0 25.05.2013 Erstfassung 

2.0 24.09.2024 Überarbeitung 

3.0 17.03.2026 Neuauflage und 
inhaltliche Ergänzung 

Der Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Wiehl 
wünscht allen Nutzern eine sichere und angenehme Fahrt. 

 

 

Gezeichnet Wiehl, den 20.02.26:  
      
 
 

 
 
 

 
Reinhard Schmidt 

 
Jannis Schoger  

Erster Vorsitzender  
Förderverein der Evangelischen  
Kirchengemeinde Wiehl 

Stellvertretender Vorsitzender 
Presbyterium der Evangelischen 
Kirchengemeinde Wiehl 
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